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OGH 12.12.2024, 2 Ob 192/24k
Deskriptoren: ÖNORM B 2110, Gewährleistung, Ver-
jährung; § 1489 ABGB.

Sachverhalt

Die Klägerin errichtete einen Kindergarten, wobei sie 
bei der Erstbeklagten die Planung, bei der Zweit- und 
Drittbeklagten die örtliche Bauaufsicht und das Projekt-
management, bei der Viertbeklagten die statisch-kon-
struktive Bearbeitung, bei der Fünftbeklagten die Bau-
meisterarbeiten und bei der Sechstbeklagten die Voll-
wärmeschutzarbeiten bestellte.
Mit der Fünft- und Sechstbeklagten wurde vereinbart, 
dass die Gewährleistungsfrist auf sechs Jahre verlängert 
werde. Subsidiär wurde die Geltung der ÖNORM B 2110 
vereinbart. Nach Punkt  12.2.3.2 dieser ÖNORM be-
trägt die Gewährleistungsfrist grundsätzlich drei Jahre 
und für wasserberührte Flächen fünf Jahre, wobei nach 
Punkt  12.2.6 Gewährleistungsansprüche auch noch 
innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Gewährleis-
tungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden können, 
wenn die Mängel vor Ablauf der Gewährleistungsfrist 
gerügt oder Ansprüche auf Gewährleistung erhoben 
wurden.
Der Kindergarten wurde am 31.8.2017 förmlich überge-
ben. Im Jänner 2020 wurde ein Wassereintritt im Bereich 
der Fenster festgestellt. Im Mai 2020 wurde der Deckputz 
abgeschlagen, sodass die Klägerin erkannte, dass das Was-
ser beim Vordach eingedrungen war. Sie ging schon damals 
davon aus, dass der Wassereintritt sowohl auf Planungs-

fehler als auch auf Ausführungsmängel zurückzuführen 
sei. Die Klägerin erstellte daraufhin im September 2020 
einen Sanierungsvorschlag, der von den Beklagten aber ab-
gelehnt wurde, weil sie sich für die Schäden nicht verant-
wortlich fühlten. Am 14.9.2020 wurde der Klägerin ein 
Versicherungsgutachten zur Kenntnis gebracht, wonach 
das Wasser auch aufgrund von Rissen an der Fassade ein-
gedrungen war und nicht ablaufen konnte. Daraufhin gab 
die Klägerin, um die Verantwortung für den eingetretenen 
Schaden abzuklären, im November 2020 ein Privatgutach-
ten in Auftrag, welches im Mai 2021 bei der Klägerin ein-
langte und Baumängel am Vordach, am Fassadensockel 
und an der Fassade feststellte.
Die Klägerin begehrt mit ihrer am 14.9.2023 eingebrach-
ten Klage EUR  200.212,41, nämlich EUR  125.640,81 
zur Sanierung des Vordaches, EUR 24.780,92 zur Sanie-
rung des Fassadensockels und EUR 49.700,41 zur Sanie-
rung der Fassade.
Die Beklagten und die Nebenintervenientin bestritten 
ihre Verantwortung und wendeten Verjährung ein.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen:

Das Erstgericht stellte mit Zwischenurteil nach § 393a 
ZPO fest, dass das Klagebegehren nicht verjährt sei.
Das Berufungsgericht änderte diese Entscheidung dahin 
ab, dass es das gegen die erst-, zweit-, dritt- und sechst-
beklagte Partei gerichtete Klagebegehren im Teilbetrag 
von EUR 125.641,08, das gegen die Viertbeklagte ge-
richtete Klagebegehren zur Gänze und das gegen die 
Fünftbeklagte gerichtete Klagebegehren im Teilbetrag 
von EUR 175.341,49 abwies und feststellte, dass die im 
Übrigen geltend gemachten Schadenersatzansprüche 
nicht verjährt seien.

JUDIKATUR

Wieder einmal: Verjährung

1. Die Kooperationsverpflichtung der auf einer Baustelle tätigen Unternehmen umfasst auch 
Warn- und Kontrollpflichten. Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs 
besteht eine Warnpflicht nur im Rahmen der eigenen Leistungspflicht und der damit ver-
bundenen Schutz- und Sorgfaltspflichten. Allein daraus, dass sich das Gewerk eines ande-
ren Unternehmers nachteilig auf das eigene Gewerk auswirken kann, folgt noch keine Prüf-
pflicht.

2. Der Beginn der Verjährung setzt voraus, dass dem Geschädigten auch die Schadensursache 
und der Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Ereignis und dem eingetretenen 
Schaden bekannt geworden ist. Der den Anspruch begründende Sachverhalt muss dem Ge-
schädigten aber nicht in allen Einzelheiten bekannt sein. Der Geschädigte darf mit seiner 
Schadenersatzklage nicht so lange zuwarten, bis er sich seines Prozesserfolgs gewiss ist.
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Die Entscheidung des OGH:

Die außerordentliche Revision der Klägerin sowie jene 
der Erstbeklagten, der Zweitbeklagten und des Drittbe-
klagten sind nicht zulässig und werden zurückgewiesen.
1. Die Klägerin wendet sich gegen die Rechtsansicht des 
Berufungsgerichts, wonach die Frist zur gerichtlichen 
Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen auch 
gegenüber der Fünft- und Sechstbeklagten bereits abge-
laufen sei. Das Berufungsgericht hat dies damit begrün-
det, dass ein redlicher Verkehrsteilnehmer die Vereinba-
rung, dass die Gewährleistungsfrist auf sechs Jahre ver-
längert werde, dahin verstehe, dass die Frist zur Gel-
tendmachung solcher Ansprüche abschließend geregelt 
werde, sodass die in Punkt 12.2.6 der ÖNORM B 2110 
vorgesehene Verlängerung der Frist zur Geltendma-
chung solcher Ansprüche abbedungen worden sei. Diese 
Auslegung entspricht den Vorgaben des § 914 ABGB, 
wonach zunächst vom Wortsinn in seiner gewöhnlichen 
Bedeutung auszugehen, dabei aber nicht stehen zu blei-
ben, sondern der Wille der Parteien, das ist die dem Er-
klärungsempfänger erkennbare Absicht des Erklären-
den zu erforschen ist (RIS-Justiz RS0017915). Steht die 
Vertragsauslegung durch die Vorinstanz mit den allge-
mein anerkannten Grundsätzen im Einklang, kommt 
der Frage, ob ein Vertrag richtig ausgelegt wurde, keine 
über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zu (RIS-
Justiz RS0042776; RS0112106).
2. Die Klägerin beruft sich auf die Rechtsprechung, wo-
nach mehrere zur Herstellung desselben Werks bestellte 
Unternehmer im Sinne eines „technischen Schulter-
schlusses“ verpflichtet sind, alles zu vermeiden, was das 
Gelingen des Werks vereiteln könnte (RIS-Justiz 
RS0021880). Die Kooperationsverpflichtung der auf 
einer Baustelle tätigen Unternehmen umfasst auch 
Warn- und Kontrollpflichten (RIS-Justiz RS0021634). 
Entgegen der Rechtsansicht der Klägerin kann daraus 
aber keine pauschale Verantwortlichkeit eines Unter-
nehmens für jedwede Baumängel abgeleitet werden. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichts-
hofs besteht eine Warnpflicht nämlich nur im Rahmen 
der eigenen Leistungspflicht und der damit verbundenen 
Schutz- und Sorgfaltspflichten (RIS-Justiz RS0022268). 
Allein daraus, dass sich das Gewerk eines anderen Unter-
nehmers nachteilig auf das eigene Gewerk auswirken 
kann, folgt noch keine Prüfpflicht (OGH 7 Ob 152/16b). 
Im Übrigen hat die Klägerin kein Vorbringen erstattet, 
aus dem ableitbar wäre, dass die Viert- und Fünftbe-
klagte auch für außerhalb ihres Verantwortungsbereichs 
eingetretene Schäden haften würden.
3. Nach § 1489 ABGB verjähren Schadenersatzansprü-
che in drei Jahren von der Zeit an, zu welcher der Scha-
den und die Person des Schädigers dem Geschädigten 

bekannt wurde. Nach der Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshofs beginnt die Verjährungsfrist erst, wenn 
dem Geschädigten der Sachverhalt soweit bekannt wur-
de, dass er mit Aussicht auf Erfolg eine Klage einbringen 
kann (RIS-Justiz RS0034524). Der Beginn der Verjäh-
rung setzt damit voraus, dass dem Geschädigten auch 
die Schadensursache und der Kausalzusammenhang 
zwischen dem schädigenden Ereignis und dem eingetre-
tenen Schaden bekannt geworden ist (RIS-Justiz 
RS0034366; RS0034387; RS0034951).
4.  Der den Anspruch begründende Sachverhalt muss 
dem Geschädigten aber nicht in allen Einzelheiten be-
kannt sein (RIS-Justiz RS0034524 [T24, T25]). Der Ge-
schädigte darf mit seiner Schadenersatzklage auch nicht 
so lange zuwarten, bis er sich seines Prozesserfolgs ge-
wiss ist (RIS-Justiz RS0034524 [T10, T20]). Die Frage, 
wann eine Klage mit Aussicht auf Erfolg erhoben wer-
den kann, ist stets nach den Umständen des Einzelfalls 
zu beurteilen (RIS-Justiz RS0034524 [T10, T23, T32]). 
Bereits im Mai  2020 hat sich herausgestellt, dass das 
Wasser beim Vordach eingedrungen war. Die Klägerin 
ging schon damals davon aus, dass dies sowohl auf Pla-
nungsfehler als auch auf Ausführungsmängel zurückzu-
führen sei. Dass das Berufungsgericht unter diesen Um-
ständen vom Beginn der Verjährungsfrist ausging, ist 
nicht zu beanstanden.
5. Die Erstbeklagte, die Zweitbeklagte und der Dritt-
beklagte machen geltend, dass auch die Schadenersatz-
ansprüche hinsichtlich des Fassadensockels und der 
Fassade verjährt seien. Tatsächlich lässt sich den Fest-
stellungen des Erstgerichts aber nicht entnehmen, dass 
der Klägerin diese Baumängel bereits im Mai 2020 be-
kannt gewesen wären, sodass die Klägerin insofern 
auch noch nicht auf eine fehlerhafte Planung oder 
mangelnde Bauaufsicht schließen konnte. Vielmehr hat 
die Klägerin erst am 14.9.2020 aufgrund des Versiche-
rungsgutachtens erfahren, dass auch die Fassade man-
gelhaft ist. Die Klage vom 14.9.2023 wurde daher 
nach § 902 Abs 2 ABGB am letzten Tage der dreijähri-
gen Frist des §  1489 ABGB eingebracht (RIS-Justiz 
RS0017517).
6.  Die Behauptung des Drittbeklagten, dass nur die 
Zweitbeklagte mit der Bauaufsicht beauftragt worden 
sei, widerspricht den getroffenen Feststellungen. Auch 
wenn der Drittbeklagte später mit der Zweitbeklagten 
übereingekommen ist, dass die Bauaufsicht überwie-
gend von der Zweitbeklagten wahrgenommen werden 
soll, kann ihn dies im Hinblick auf §  1313a ABGB 
gegenüber der Klägerin nicht von seiner Haftung be-
freien.
7. Die Revisionen waren daher mangels Vorliegens einer 
Rechtsfrage von über den Einzelfall hinausgehender Be-
deutung zurückzuweisen.
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Anmerkung
Von Hermann Wenusch

Die Punkte 12.2.3.2 und 12.2.6 der ÖNORM 
B 2110 (gemeint sein können nur die Ausga-
ben 2009, 2011 und 2013, weil die gewähr-
leistungsrechtlichen Bestimmungen davor 
und danach in anderen Abschnitten geregelt 
waren) haben nicht den von der Entschei-
dung unterstellten Inhalt.
Punkt 12.2.3.2 lautet: „Falls im Vertrag oder 
in den einschlägigen Fachnormen keine andere 
Gewährleistungsfrist festgelegt ist, beträgt sie 

3 Jahre; für technische Ausrüstungen, sofern 
diese bewegliche Sachen bleiben, 2 Jahre“ – 
keine Rede von „wasserberührten Flächen“.
Punkt 12.2.6 lautet: „Mit dem Ablauf der 
Gewährleistungsfrist wird der AN aus dem 
Titel der Gewährleistung frei“ – keine Rede 
davon, dass Gewährleistungsansprüche in be-
stimmten Fällen auch noch innerhalb eines 
Jahres nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 
gerichtlich geltend gemacht werden können.


